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Der einzelne 1m Konflikt mıt der Gemeinschaft

Problemlösungen 1m staatlıchen Bereich

Das Thema VOTraus, da{fß der einzelne UN die Gemeıinschaft bejaht werden.
Fur eınen eLtwa anarchistischen Individualismus hätte das Thema
keinen Sınn. ber auch für eınen Xtremen, totalıtären Kollektivismus oder eın
übersteigert autorıtäres, diktatorisches Verständnıiıs VON Herrschaft hat das Thema
keinen Sınn. Von beiıden Extremen her 1Sst der Konftlıikt als solcher negiıeren
zZugunsten der eınen der der anderen Seıte verhindern oder auszulöschen.

Dıie mMıt dem Thema aufgeworfene Frage demgegenüber eın gemeıinschafts-
bezogenes, Ja gemeıinschaftsgebundenes Menschenbild un eın pluralistisches,
treiheitliches Bıld der Gemeinschaft VOTaus Beide Elemente einzelner un
Gemeıinschaft sınd vorgegeben un sollen CS se1ln. Und kommt CS, weıl ıhr
Verhältnis 7zueiınander undeutlich ISE, ımmer He  c erfragt werden mufß, ZU
Konflikt. Der Konflikt verlangt eıne Antwort auf die rage ach dem konkret
riıchtigen Verhältnis zwischen dem einzelnen und der Gemeinschatt.

Möglichkeit, Wert und Lösung des Konftlikts

Bejaht 1I1Nan das Indiıyıduum, dıe Gemeinschaft und die Möglıchkeıt eınes
Kontlıiıkts zwıschen beiden gleichermaßen, umschließt das auch die rage ach
dem System der Lösung VO Konflikten. ıne Lösung mMuUu: möglıch se1ın. Sonst Orfftf
die Gemeıinnschaft auf: und dıe Beziehung zwıschen Indiyiduum un Gemeinschaft
wendet sıch 1Ns einseltig Negatıve. Das 5System der Lösung aber mu{fß beiden Seıten
eıne Chance geben, recht bekommen und beiden Seıten die Bereitschaft
abverlangen, nachzugeben der das Obsıegen der anderen Seıite akzeptieren.
Das 5System mu{ eınerseıts 1n den Toleranzen bestehen, 1n denen die Gemeinschaft
die Eıgenart des einzelnen oder negatıv: dıe Abweichung des einzelnen VO

Allgemeinen, VO  } der bestehenden oder doch erwünschten Norm hınnımmt. Das
System mufß andererseıts aber auch das Recht der Gemeinschaft ergeben, VO

einzelnen Eınordnung un Anpassung verlangen. Dıiese Antworten sollten klar
und beständig se1ın, dem einzelnen Freiraum und der Gemeıinschaftt Wıirksam-
keit garantıeren. Und doch 6S werden ımmer Zweıtel ber diese Grenzen
möglıch se1N; A werden ımmer CUuU«C Probleme un: Wertungen auftreten, da{f
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die Grenzen NCUu gesteckt werden mussen; un können die Antworten nıcht
statisch, sondern mussen dynamıisch, veränderbar se1in. Die Summe der Konftlikte
wandelt sıch und mu sıch wandeln können. Die Lösung der Konflikte 1St
demgemäfß eın permanentes Geschäftt. Und die Forderung, da{fß beide Seıten eıne
Chance haben mussen, sıch durchzusetzen, gilt gerade für diesen dynamıschen
Prozefß ımmer Entscheidung.

Hıer freilich erhebt sıch die rage ach den Grenzen solcher Relativıtät. Die
Entwicklung 1st offen und MU: otten se1ın. ber welche Veränderungen können
dem einzelnen zugemuteL werden? NSetzt ırgendeıin „Menschenbild“ eıne absolute
Grenze? Und welche Veränderungen können der Gemeinschaft zugemutetL WT -

den, hne dafß s1e ıhre Identität, iıhren „objektiven“ Auftrag oder auch L11UTr den
Sınn, den ıhr dıe Mafgeblichen die Mehrheıt, die Herrschenden geben,
einbüfßt? Auft welches Ziel hın soll die Gemeinschaft sıch integrieren ? Es stellt sıch
die rage ach dem Absoluten. S1e 1St berechtigt. ber das Absolute bedarf der
Interpretation, der Umsetzung 1ın die eıt hıneın, der Realisıerung 1mM Konkreten.
Es steht, ob 111a 11 oder nıcht, 1im Gegenlicht der Varıablen. Das Absolute ebt
1m Relativen. Dıies behaupten, heißt nıcht, das Absolute leugnen. Und die
relatıve Fxıstenz des Absoluten bestreıten, heißt nıcht NUL, das Absolute
bejahen. Es heißt darüber hınaus, eıne Autorität bejahen, deren Anspruch die
Umsetzung des Absoluten in eıt un konkrete Sıtuation hıneın verdeckt. Dıie
Relatıivıtät 1St selbst Absolutes eın notwendiıges FElement eınes pluralısti-
schen Menschen- un Gemeinschattsbildes. Und die einseıtıge Berufung auf das
Absolute ann die notwendiıge Relatıivıtät schnell ersticken.

Somıt komme ıch eıner ersien These S1e lautet: Werden der einzelne und die
Gemeinschatt gleichermaßen bejaht, da{fß Kontlikte zwischen ıhnen möglıch und
lösbar sind, entspricht dem auch eıne Dialektik VO Absolutem un!: Relatıvem.
Das Absolute bedarf der Ausdıifferenzierung ber die eıt un die Vielfalt der
Sıtuationen hın Es bedarf eiıner Ausdifferenzierung, 1ın welche die einzelnen sıch
einbringen können. Das Absolute exıstiert in der Relativität.

11 Das Recht als zentrales Medium, Konflikte ermöglichen un lösen:
der Rechtsstaat

Dıie Mechanısmen der Auseinandersetzung, der Klärung UunN der Vergewisse-
VUNHS

Wenn WIr U VO  a} eiınem Staat sprechen wollen, der den Kontlikt zwıschen dem
einzelnen un der Gemeinschaft bejaht, unterstellt das ohl Der Staat, VOoON dem
1er die ede seın soll, ll dem einzelnen eınen Ort der Eıgenart un der Freiheit
geben. Wenn eın moderner, soz1ıaler Staat 1St; 111 ST auch och 1es5 dem
einzelnen die Teilhabe den wirtschaftlichen un kulturellen Guütern vermuitteln.
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Will O1 dieses Zieles wıllen die klassıschen Ziele der Freiheit nıcht verraten,
mu{( T: auch och versuchen, die Vermittlung der Teılhabe mıt möglıchst 1e]
Mehrung Freiheit un möglıchst wen12 Mınderung Freıiheıit einhergehen
Iassen. Um seınen sıch darın nıcht erschöpfenden Dıiıenst Menschen eisten

können, MmMUu sıch selbst behaupten. Er darf nıcht 1ın der Vielzahl dıvergieren-
der iındıividueller Fxıstenzen untergehen. Er mufß das „Allgemeine“, das „Offentli-
che“, darstellen. Er muf{fÖß 6S tormulijeren und durchsetzen.

Das Mittel, das dem Staat erlaubt, sıch entfalten un durchzusetzen un
zugleich dıe Sphäre des einzelnen sıchern, 1St das Recht Das genugt
jedoch nıcht. Das Recht mufßß, Jjenen Diıenst leisten, vielmehr eıne estimmte
Gestalt haben Diese Gestalt erwächst, W1e€e Rechts- und Verfassungsgeschichte
lehren, aus der doppelten, verschränkten Polarıtät VO abstrakter un: konkreter,
auernder und aktueller Regelung. Das Recht mMUu Differenzierungen aufweisen,
die dem, W 4S allgemeın gilt, eıne abstrakte Aussage, und dem, W 45 1mM Einzeltall
gilt, eıne konkrete Aussage, die dem, W AsS Dauer haben soll, eıne beständige Form,
un dem, W as aktuell gelten soll; Veränderlichkeit verleihen. Es mu dieser Vieltalt
1aber auch eıne Einheit geben, die eın axımum Übereinstimmung zwıschen
Abstraktem und Konkretem, zwıschen Dauerndem un Aktuellem gewährleistet.
Das Allgemeıne mu{ das Konkrete ermöglıchen, legitimieren; und das Konkrete
mu{l Allgemeıinen me(ßbar sein. [)as Dauernde mu{ der Veränderung Raum
yeben, und die Veränderung mu{ß( Dauerndes gebunden se1n.

Diese beiden Polarıtäten tführen eınem drıtten Gestaltprinzıp: der Unter-
scheidung zwischen stärkerem und schwächerem Recht, ın dem diese Dialektik
zwiıischen abstrakter und konkreter, dauernder und aktueller Regelung möglıch
wird Das 1St 1m Bereich der abstrakten Norm das, W 9asSs WIr den Stufenaufbau des
Rechts NECNNECN, das 5System der Normenhıierarchien eLtwa2a das Übereinander VO

Verfassung, Gesetz, Verordnung us Das 1St aber auch der Gegensatz zwıschen
der Rechtskraft des Rıchterspruchs, der VO eınem unabhängigen Rıchter Ende
eınes Vertahrens getäallt wırd, das mıt umtassenden Garantıen richtiger Ermittlung
gestaltet ıst, und eıner Verwaltungsanordnung, die mehr der Gestaltung konkreter
Verhältnisse als der endgültigen Entscheidung eınes Streıts dient un: einfacher
vorbereıtet wırd, 1aber auch abiıler ISt

Damıt komme ıch dem, W 4S ıch meıne Zzweıte These MNMeNnNEN mochte. Sıe
lautet: Eın Staat, der dem einzelnen Raum un Anteıl geben will, bedarf eıner
Rechtsordnung, dıe das Allgemeıine und das Individuelle mıteiınander verbindet
die das Allgemeine un das Individuelle aufeinander wirken aßt Er bedarf der
Mechanismen der Auseinandersetzung die erlauben, Unterschiede un Gegen-
satze einzubringen der Klärung dıe ARUN der Unsıicherheıit der Auseıiınanderset-
ZUuNg herausführen und der Vergewisserung die VOT allem dem einzelnen
Rechtsfrieden schaffen, ıhm Gewißheit ber seıne Rechte ebenso W1e€e über seıne
Pflichten geben.
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Es ISt gahnz offenıchtlich, da{fß diese These mıt der ersten These VO der Dialektik
7zwıschen Absolutem un Relatıivıtät tun hat, hne mıt ıhr ıdentisch
se1ın. Es scheıint aber nıcht notwendiıg, Gleichheit un Ungleichheıit der beiden
Thesen TEr näher auszuführen. Der Zusammenhang 1St deutlich.

Das „Geheimnıs“ des Rechtsstaats
Dahıinter stehen 7We]l sıch widersprechende Elemente, deren Verbindung den

Staat ZUuU Rechtsstaat macht. Das Element: Der Staat das Recht und
tragt die Verantwortung tur seıne Rıchtigkeit 1mM Dauernden un: Allgemeıinen
W1€ 1m Aktuellen un Konkreten; mMu Herr ber das Recht se1ln. Das Zzayeıte
Flement: Dem Verhältnis 7zwıischen Indivyviduum un Gemeılnnwesen MUu eıne
ausgeWOSCHNC und verläfßlıiche, wahrnehmbare un: berechenbare Ordnung gegeben
werden. Es genugt deshalb nıcht, den einzelnen dem Recht unterwerten; auch
der Staat mu sıch selbst das Recht bınden. Der Staat 1St also Herr ber das Recht

verantwortlich für dıe Rıichtigkeit seıner Emanatıonen und Entwicklungen. Und
zugleich 1St dem Recht W1€ CGS jeweıls 1St unterworten.

Das 1St eın Widerspruch. Und eben diesen Widerspruch sucht dıe komplexe
Verschränkung VO Stuten VO abstrakteren un: konkreteren, VO beständigeren
un labıleren, VO stärkeren und schwächeren Regelungen aufzuheben. Die
komplexe Verschränkung VO  } Regelungen verschiedenen Charakters eröffnet
Jjenes offene Spiel, das notwendig 1St, WenNnn Kontlikte wiırklıch möglıch seın sollen.
Sıe schafft dıe relatıve Ordnung, die dem Argument des Absoluten eınen besonde-
T1eN Rang geben vermag, hne dıe Offtenheıt des Relatıven ın der Geschlossen-
eıt des Absoluten ersticken. Freilich annn dieses komplexe Ineinander den
Widerspruch nıcht wirklich autheben. Es 1St eın Versuch der Annäherung. Und S

darf nıcht mehr se1ln. DDenn LLUT solange der Widerspruch zwıschen der Herrschatt
ber das Recht und der Unterwortenheıt das Recht besteht, bleibt das Spiel
gleichermafßen otten un gebunden. ber gerade diese Annäherung dıe
Aufhebung des Widerspruchs hat ıhren eigenen Wert Und diese Annäherung heifßst
Rechtsstaat.

Der hıstorische Charakter der Lösungen
Wıe 198808 versucht der Staat, der Herr des posıtıven Rechts 1st; seın ll und

bleiben mufß, der sıch zugleich aber das Recht bınden wıll, dıes erreichen? Die
Formel, da{fß 6S 2WAG| eıner komplexen Verschränkung VO Stuten VO abstrakteren
un onkreteren, Von beständigeren un labileren SOWIl1e VO stärkeren und
schwächeren Regelungen bedarf, beantwortet diese rage nıcht hıstorisch real Die
Formel 1St vielmehr eıne Summe, die rückschauend SCZOBCH werden annn Dıie
Geschichte des Rechtsstaats aber 1St eıne Abtfolge begrenzter Versuche, sıch
dem Ziel der Selbstbindung des Staates das Recht nähern. Und auch 1n der
Gegenwart sınd die Schwerpunkte VO Land Land höchst unterschiedlich
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DESETZLT und wırd das Ziel insgesamt VO Land Land höchst unterschiedlich
erreıicht.

Wıe 1U der Rechtsstaat das skızzıerte Problem lösen sucht, soll 1m tolgenden
in 7wel Ansiäatzen dargetan werden. Der Ansatz 1St eın rascher Blick ber dıe
historische Entwicklung Auft den 7zweıten AÄnsatz, die Notwendigkeıt der
Verbindung VO normatıver, iınstiıtutioneller und prozeduraler Rechtsstaatlichkeit,
soll eın spaterer Auftsatz zurückkommen.

111 Wege der Entwicklung
Diese Verbindung der Suche ach der richtigen normatıven Aussage mıiıt der

Entwicklung der Instıtutionen und Verfahrensweıisen, mıt deren Hılte die Normen
WONNCH, 1aber auch aut den Einzelfall hın angewandt werden, 1st das;, W 4s CS ın
der Geschichte suchen oilt „Rıichtige“ Normen hat CS ın der Weltgeschichte des
Rechts ımmer gegeben. Dıie Leistung, u die CS 1er geht, 1St die Ausbildung der
Mechanısmen, die be] der Fixierung und Anwendung der Normen dem Konflikt
zwıschen dem einzelnen un dem (GGemeinwesen Raum geben.

Das Fundament
Dıie Geschichte beginnt mıt eıner Sackgasse. Ende des Jahrhunderts kommt

65 iın Spanıen Rechtsdokumenten, die den Ständen un Bürgern Rechte
einräumen und institutionell-prozedural garantıeren. Im Königreıich Aragon wiırd
das Amt eınes obersten Rıchters geschaften, der, VO den Ständen gewählt,

die königliıche Macht einschreiten kann, Wenn S$1e die verbürgten Rechte
verletzt. Philipp 11 alst diesen obersten Rıchter enthaupten. Damıt 1St das Ende
der spanıschen Entwicklung besiegelt.

Dıie Wıege des Rechtsstaats lıegt weıter nördlıich. Englands agna Charta
Libertatum (42 5) o1bt die EersSten nachhaltıg wırksamen Proben: Aussagen ber das
Staat-Bürger-Verhältnis 1n der Sache, treıliıch den Kreıs der ‚Bürger weıthın auf
die Vertragspartner des Königs verengend; einıge instıtutionelle Anordnungen,
ZU Beıispiel ber die Repräsentatıion, die Selbstverwaltung, dıe Gerichte: einıge
Regelungen ber Vertahrensweıisen, ZU Beispiel be] der Einberufung des Reichs-
Lags Dıie grofßen englıschen Verfassungsgesetze des 1/ Jahrhunderts (Petition of
Rıghts, Habeas Corpus Act und Bıill ot Rıghts) bleiben auf diesem pragmatıschen
Weg und treıben VOT allem institutionelle und prozessuale CGarantıen

Dı1e Ideen der Aufklärung und dıe Organısationsbedürfnisse eıner modernen
Gesellschaft verallgemeınern dıe Entwicklungen. Montesquıieu predigt die Lehre
VvVon der Gewaltenteilung. Der Liberalismus sucht die Sphäre der staatlıchen
Obrigkeit VO der Sphäre der Gesellschaft scheıden. Der Staat der och
absoluten Fursten soll sıch autf den „Rechtszweck“ beschränken. Der „Wohl-
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tahrtszweck“ se1l Sache der Bürger, der Gesellschatt. In den Jahrzehnten 1800
vereinıgen sıch Kräfte verschıedensten Ursprungs eınem einzıgartıgen Gewitter
der Ideen, Revolutionen und Reformen. Was bleibt? Die Kataloge der Menschen-
und Bürgerrechte, die mıiıt der Vırgıinıia Bıill of Rıghts (1776) un miıt der
französıschen Declaratıon des droits de I’homme CT du cıtoyen (1789) beginnen.
Dıie geschrıiebene Verfassung als grundlegendes Statut der staatlıchen Herrschatt.
Der Gedanke, da{fß alle belastenden Anordnungen des Staates der Grundlage 1ın
eınem VO Parlament (oder VO Volk) beschlossenen Gesetz bedürten. Dıie
Trennung der Gewalten. Und für lange eıt auch Der Staat hat sıch AUS der orge
für Wirtschaft un sozıale Verhältnisse möglıchst herauszuhalten.

Exemplarısch: dıe deutsche Entwicklung
Die Vieltalt blieb oroßß. Deshalb se1l exemplarısch 1U  ar die deutsche Entwicklung

beschrieben. Sıe bırgt eın besonders reiches Arsenal der Dıttferenzierung.
a) Der formelle Rechtsstaat des Jahrhunderts. Als VO 1815 die deutschen

Länder ach un ach Vertassungen erhielten, konzentrierte sıch die Konstruktion
des Rechtsstaats aut eiıne instrumentale Eigentümlıichkeıt: aut das törmliche
Gesetz, das sehr 1im Vordergrund stand, da{fß für eın Jahrhundert Rechtsstaat und
(zesetzesstaat weıthın für e1n- un dasselbe gehalten wurden. Die Gründe
vieltältig. Nıcht zuletzt hatte die Anderung der öffentlichen Verhältnisse ohnedies
Neuordnungen nötıg gemacht, für die LLUT das allgemeıine (Gesetz geeıgnet erschien.
Das rechtsstaatliche Vertrauen iın das (Gesetz aber beruhte VOT allem autf der
komplizierten Zusammensetzung des Gesetzgebers. Eın (Gesetz brauchte damals
regelmäfßig dıe Zustimmung beider sehr unterschiedlich usammengesetzter
Häuser des Parlaments un des Monarchen. Das (Gesetz verkörperte also eınen
sehr breiten Konsens.

Nachdem auch och der Sat7z anerkannt Wal, da{ß ın Freiheit un Eıgentum des
Burgers NnUu  ar aut Grund eınes (Gesetzes eingegrıiffen werden darf,; schıen das
rechtsstaatliche Glück fürs vollkommen. Die ıberale orge, wie der Staat aut
den Rechtszweck begrenzt werden könnte, schien überwunden, weıl der Staat das
Bürgertum Ur och durch (sesetze belasten konnte, dıe der Zustimmung der
Repräsentation eben dieses Bürgertums bedurtften. Selbst die Grundrechte 1 e

schöpften sıch meı1st darın, Eıingrifte und Ausnahmen dem Gesetzgeber vorzube-
halten; denn, wurde unterstellt, die Repräsentatıion des Volkes würde unge-
rechttertigten Beschränkungen schon nıcht zustiımmen. Im übrıgen erfüllte das
förmliche (Gsesetz für sıch schon eın Miındestmafß rechtsstaatlichen Postulaten:
Offentlichkeit, Berechenbarkeıt, Verbindlichkeit des Rechts Lasten des Staates,
Nachprütfbarkeıt der Rechtmäfßigkeit der Einzelakte der Verwaltung und der
Rechtsprechung and der allgemeınen Normen und schließlich infolge der
Allgemeinheıt des (sesetzes auch die Gleichheit aller VOTL dem Gesetz.

Mehr und mehr jedoch zeıgte sıch, da{ß$ die Bındung der Fxekutive dıe (zesetze
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nıcht genugte, WenNnn CS Möglichkeiten ehlte, diese Bındung durchzusetzen. Der
Richter mußÖte auch die Verwaltung angerufen werden können. FEın heftiger
Kampf endete miı1ıt der Einriıchtung eıner zunächst och sehr begrenzt zuständıgen

Verwaltungsgerichtsbarkeıt. Immerhın Wr 1U das subjektive Recht des Bürgers
den hoheitlich handelnden Staat 1m Prinzıp anerkannt.

egen Ende des 19. Jahrhunderts AflSt sıch schon folgende Bılanz zıehen:
weıtgehende Trennung der Exekutive VO der Legislatıve un Irennung der
Gerichte VO Legislatıve und Exekutive: Unabhängigkeıt der Gerichte, das heißt
Unterwerfung der Richter das Gesetz, aber auch 1Ur das Gesetz;:
Vorbehalt des Gesetzes, das heißt, der Bürger darf an s auf Grund törmlichen
(Gesetzes belastet werden: Vorrang des Gesetzes, das heißsit, die Verwaltung 1St auch
über den Vorbehalt des (jesetzes hınaus jegliche Regelung des törmlichen
(zesetzes gebunden; Rechtsverstöße der Verwaltung können 1ın den
gesetzlıch vorgesehenen Fiällen Gerichte angerufen werden: schädıgen Beamte
eıinen Bürger rechtswidrig, annn dieser entweder den Beamten der den Staat autf
Schadensersatz verklagen. Man diesen Staat; der VO törmlichen (Gesetz
epragt War, den formellen Rechtsstaat.

Der materielle Rechtsstaat der Weıirmarer Zeıt. Mıt der Revolution VO 1918
endete das innere Gleichgewicht des tormellen Rechtsstaats. Dıie Aufgaben des
Staates und der Gesetzgebung grundlegend He  = und zugleich ımmens. Und
die ständısche Konzeption des Gesetzgebers W ar der Einheıit der demokratischen
Mehrheıitsherrschaft gewiıchen. Das System brauchte eıne CUu«C Legiıtimatiıon un
Kontrolle. Und diese W ar die Verfassung. So verstand sıch die Weımarer Reichs-
verfassung VO  e vornhereın als eıne Art Über-Gesetzgebung. S1e wollte nıcht LLUTr

die Staatsorganısation regeln. S1e wollte den Bürger nıcht mehr L1UTr die
gesetzesverletzende Fxekutive schützen. Sıe wollte dem Bürger auch selbst
verläßliche Rechte geben, die nıcht mehr eintach ZuUur Dıiısposıtion des Gesetzgebers
standen. Sıe yab dem Gesetzgeber zudem reichlich Programme für die Waırtschaft,
ür soz1ıale Fragen us mıt aut den Weg Dıi1e Souveränıtät des Gesetzgebers
umtassend brechen, blieb treılıch den Gerichten vorbehalten. Sı1e sıch
bald dahın eIN1g, da{ß S1e Gesetze, dıe der Vertassung wıdersprechen, als ungültıg
außer Anwendung lassen hatten. Der materıelle Rechtsstaat, ın dem die
Verfassung dıe Gesetzgebung STEUECTT, Wr geboren. Die Entwicklung endete Jah
933

C) Der materielle Rechtsstaat der Gegenwart. Nach 1945 wurden die Grundlagen
der Weımarer eıt übernommen. Es ıng 1U darum, das Haus dieses Mal
konsequenter bauen als das Mal Die Unabhängigkeıt der Gerichte wurde
intensiver abgesichert. Der gerichtliche Schutz der Rechte des Bürgers den
Staat wurde grundsätzlıch und allgemeın. Und die Verfassungsgerichte wurden mıt
umtassenden Zuständigkeıiten ausgestattel, die Verfassung gegenüber Regierung,
Gesetzgebung, Verwaltung und (sonstigen) Gerichten durchzusetzen.
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ber dıe Vertassung wurden zudem Staatsftundamentalnormen gestellt S1e sınd
der Verfassung selbst niedergelegt (so Grundgesetz die Exıstenz

Systems VO enschenrechten, der Stufenautbau des Rechts un die Rechtsbin-
dung aller staatlıchen Gewalten, dıe Republık die Demokratie, der Soz1ialstaat un
der Bundesstaat) Darüber hınaus aber wırd auch behauptet, weılıtere Normen (wıe
etwa das Willkürverbot) gälten als ungeschriebenes („vorposıtıves „überposıiti-
ves  “ Recht Die Fähigkeıit der Rechtsordnung, NOrmatıven Aussagen Je ach ıhrer
Bedeutung unterschiedlichen Rang geben, W alr eıter intensıvıert worden

Das System 1ST treılıch nıcht hne Eıinseitigkeiten Dıe Rechte des einzelnen sınd
übertrieben betont Und der Austrag VO Konflikten 1STt beispiellosem Ma{iß auf
den Proze(ß der Rechtsetzung der richterlichen Kontrolle des Staates
verlagert [ )as hat auch Gefährdungen der einzelnen durch die einzelnen
und die gesellschaftlichen Mächte geführt Und die politischen Kräfte haben NCUC,
nıcht glücklichere Wege gefunden, sıch verwiırklıchen

I )as System 1ST also nıcht treı VO Ungleichgewichten ber CS zeichnet sıch
durch C111 axımum Dıifferenzierung des Rechts un der Rechtsanwendung,
durch te institutionelle un prozedurale CGarantıen der Konfliktsaustra-
gung und durch reichbesetzten Horıizont VO Werten aus, die Rıchtungen
angeben un: EINSECILLSCN Lösungen entgegenwırken Wıe HIC hat der
Rechtsstaat sıch bemüht, Absolutes AauUSZUSASCH, zugleıich 1aber MaAalLV, NSTIITU-

tionel]l un prozedural dafür SOTSCHH, da{ß dıe Entwicklung offenbleıibt da{fß die
Entscheidungen 8L maxımales Spektrum Interessen un: Wertungen autfzuneh-
en haben und das Individuum CI4 Chance hat, sıch durchzusetzen

Rechtsvergleichender Ausblick
Ich habe das Beispiel der Bundesrepublık Deutschland herausgegriffen weıl S1IC

heute den Staaten gehört denen die Dıiıfferenzierung des (3emeınwesens und
des Rechts nıcht L1LUTr ensıvsten ausgebaut sondern auch intensıvsten

explızıt gemacht ı1ST

A) Substitutionen. Andere Gemeınwesen arbeıiten MIt anderen Mitteln. In den
USA tehlt ZW al C1INC besondere Verfassungsgerichtsbarkeıit Deren Funktion wiırd
aber weıtgehend VO den allgemeınen Gerichten des Bundes maßgeblich VO

Supreme Court übernommen Di1e Benelux- dıe skandinavıschen Staaten
kennen Z W al Grundrechtskataloge; SIC scheuen aber och VOTLT

Verfassungsgerichtsbarkeıt und selbst VOL richterlichen Prüfungsrecht
rück Di1ie chweız kennt Z W al Grundrechte, überlä{ßt aber dem Bundesvolk das
Herr der Bundesgesetzgebung 1ST die letzte Entscheidung darüber, WIC die
Grundrechte gelten sollen Und das Vereımmnigte Königreıich hat och keıne
geschriebene Verfassung

Gleichwohl WAarIc 6S VEITIMNECSSCHL, allgemeın anzunehmen, die Länder, deren
Staatsorganısatıon und Rechtssystem nıcht e1IiNeEe explizıte Dıfferenzierung des
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Grades, w1e für die Bundesrepublık Deutschland kennzeichnend 1st, aufweisen,
würden das Verhältnis zwıschen dem einzelnen und dem Staat wenıger gut sıchern.
Das bedarf vielmehr der SCNAUCH Analyse. Starke Rechtstradıitionen, W1€e S1e ın
Großbritannıen herrschen, können schwerer wıegen als der geschriıebene Buchsta-
be der Verfassung. Und die schweızeriıische Volksgesetzgebung annn eıne bessere
C}arantıe für eın auUssCcWORCNCS Verhältnis zwıischen dem einzelnen un dem Staat
seın als die richterliche Kontrolle eıner parlamentarıschen Gesetzgebung. Dıie
Verfassungsordnung iın der Bundesrepublık 1St deshalb iın hohem Ma{fß dıtfferen-
ziert un: geschrieben, weıl sıch iın eiınem Gemelnwesen W1e der Bundesrepublık
nıchts Von selbst versteht. Andere Gemeınwesen, 1n denen Iradıtion und Gemeın-
sınn vieles außer rage stellen, können darauf verzichten.

(GJrenzen der Substitution. och ware CS auch talsch, Unterschiede schlechthin
negıieren. Das ware 1n besonderem Ma{iß falsch gegenüber Ländern, 1in denen das

Kollektiv höher steht als der einzelne, 1ın denen nıcht dıe Gesellschaft vertaßt wırd,
eıne Führung hervorzubringen, sondern die Führung der Gesellschaft vorgege-

ben wırd Länder, 1ın denen die Privatheit erstickt und die Gesellschaft aufgehoben
wırd iın Organısatıon, Macht, Führung VO „Oben“ uch Ort tinden sıch
„Versatzstücke“, dıe Analogien nahelegen und nahelegen sollen: Grundrechte,
Parlamente, Gerichte. Und trotzdem können S1e alle dahın „verkehrt“ se1ın, da{fß der
Staat das Individuum dominıert, dafß wesentliche Konflikte zwıschen dem einzel-
nen und dem Staat Sal nıcht erst ermöglıcht werden un: da{fß die Chancen, ın eiınem
Konftlikt sıegen, für den Bürger margınal sınd

Erinnern WIr u1nls. Werden der einzelne und die Gemeinschaft gleichermaßen
bejaht, mussen Konflikte zwıschen ıhnen möglıch und lösbar se1n. Dem
entspricht eıne Dialektik VO Absolutem un: Relatiıvem. Das Absolute bedarf der
Ausdifferenzierung ber die eıt un die Vieltalt der Sıtuationen hın eıner
Ausdıfferenzierung, ın welche dıe einzelnen sıch einbringen können. Der Staat, der
dem gerecht werden wıll; bedarf eıner Rechtsordnung, die das Allgemeıne und das
Individuelle mıteinander verbindet beıdes aufeinander wirken Aßt Er bedartf der
Mechanısmen der Auseinandersetzung, der Klärung und der Vergewiısserung. Wır
wissen heute, da{fß der Name für eınen solchen Staat „Rechtsstaat“ heißt Die
Verfassungsgeschichte 1aber hat lange gebraucht, das umtassende un dıfferen-
zıierte „Programm” VO Elementen hervorzubringen, das WIr heute darunter
verstehen. Und CS 1St ımmer och nıcht testgeschrieben. Es 99H88 otfen un
lernfähig bleiben. och ZEWISSE Flemente der Rechtsstaatlichkeit zeichnen sıch als
wesentlich ab Es erscheint angebracht, ber ıhr 5System nachzudenken Ende
auch darüber, ob 6S enn nıcht wichtiger ware, das Sachprogramm des „richtigen
Rechts“ kennen, sıch sehr aut Instıtutionen und Prozeduren der
Kechtsgewinnung un Rechtsanwendung konzentrieren und sıch vielleicht mı1ıt
ıhnen auch begnügen. Darauf sol] eın spaterer Beıtrag zurückkommen.
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